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Nuz et fodert r. daß der Präsident jeder Com-
Mission jedes Mitglied derselben schriftlich von den
verschiedene» Gesichtspunkten ihres Gegenstandes un-
terrichte. 2. Daß die Versammlung wegen dem ganz-
lichen Verdrehen der geäußerten Meinungen, in den
meisten Zeitungen, einen Stenograph oder Geschwind-
schreiber anstelle, den sie aus ihrem freilich noch nicht
bczognen Salarium bezahlen könnte, z. Ucbersegung
der Bittschrift der Gemeind St. Saphorin. 4. Daß
so lange über einen Gegenstand gesprochen werden
dürfe, bis kein Mitglied mehr für das Wort einge-
schrieben ist. Escher widersezt sich ersterem Antrag
gänzlich, weil dadurch die Arbeite» der Commissionen
verzögert, stakt befördert würden : den zweiten Gegen-
stand findet er nicht nndienlich, weil besonders auch
seine geäussecten Meinungen in mehrere» Zeitungen
liebreichst verdrehet werden. Carrard findet diese
Anträge gut, aber nicht an ihrem Ort, weil sie zu
der Berathung über die Polizei der Versammlung ge-
hören: Delves trägt an, daß diese Berathung bald
statt habe. Die Vertagung bis dahin wird angenom-
men.

Bourg ois beklagt sich, daß das französische
Tagblatt noch nicht erschienen ist. Carrard sagt,
der Grund liege in der UnVollständigkeit der Drucke-
rei und fodert eine Commission. Haas behauptet, die
Nichteinlieferung des Manuscripts sey Schuld. Nach
«iner weitläuitigen Berathung wird der Gegenstand
an eine Commission gewiesen und in dieselbe Huber,
Bourgois und Heussi geordnet.

Die Fortsetzung im zy. Stück morgen.

Parallelen.

In der Geschichte wiederholt sich stets alles —
und leider besonders das Schlimme, besonders
Unvernunft und Unrecht. So würde schon eine

Vergleichung zwischen dem Untergang des achäischen,
und dem Stur; des schweizerischen Bundes, sehr
merkwürdige Aehnlichkeiten darbieten, und zwischen
dem Direktorium im Luxemburg und dem Senat im
Kapitol, fände sich dabei kaum ein andrer Unterschied,
als daß jenes in seiner, auf die Todesprinzipien des
Staates, mit welchem es in zermalmende Berührung
kam, berechneten Politik sich weniger Zeit nehmen
konnte, als dieser in einer völlig gleichen Politik,
theils weil das Direktorium selbst weniger Gesetze vor-
schreibt, als von dem Antrieb des Zeitalters empfängt;
theils auch weil es eine grosse Macht zu gebrauchen,
nicht eine kleine zu vergrößern hat. Aber besonders
von 1789 an, haben sich jene Wiederholungen so be-

lehrend als unbenuzt gedrängt, und die Schweiz al,
lein stellt uns in dem kurzen Zeitraum von wenigen
Monaten die Hauptzüge der revolutionuairen Verhält-

nisse, welche Frankreich in einigen Jahren durchlief,
wieder vor Augen.

So glich das Betragen des engeren Ausschusses
der Berner Regierung, von welchem die Politik de»
selben bis zu Ende wesentlich ihren Antrieb erhielt,
bei und nach der sogenannten Revolution vom

Februar, völlig dem Betragen des französischen
Hofes in Ab ficht auf die erste monarchisch- com
stitutionelle Revolution Frankreichs.

So streiten gegenwärtig in der helvetischen Na<
tionalreprasentation der publizistische, auf Vernunft-
grundsatze gestüzte, und der populaire, mit leiden-
schaftlichen Deklamationen fechtende Demokratisnms,
gerade wie in Frankreich erst der monarchisch - konsti-
tutionelle Geist gegen den republikanischen dann der
republikanisch - konstitutionelle gegen die scheusliche
Anarchie und den gräßlichen Freiheitsdcspotismus,
endlich weit verwickelter der praktisch - republikanische
Regicrungsgeiji gegen das feine anarchische System
des verkappten Royalismus stritt.

Eine dritte, in ihrer Maase nicht weniger g«-
fährliche Aehnlichkeit entdckt man in einem helvetischen
Tmzblatte, welches die Zeitschriftstellcr der mißver,
gnügten Parteien Frankreichs auf das täuschendste
nachahmt. Epigrammatische Winke, halb verstckte
Bitterkeiten, Anspielungen, deren Consequenzeu ledig-
lich dem Grade von Leidenschaft, mit welchem sie auf-

genommen werden, überlasse» bleibe», fortlaufendet,
bald leiser bald kühnerer, fast immer schadenfroher
Spott über die Theorien mit denen die Fakta nicht zu-

sammen stimmen, über die Fakta, welche den Theo»

rien widersprechen — was hat das alles in Frankreich
genüzt? was dort nicht geschadet? Was könnte e»

in der Schweiz nützen? was hier nicht schaden

Kleine Schriften.

4. Brief des Alt-Landvogt Heussy von

Bilten, dermalen inMalans, an ei-

nen seiner Freunde und Corresponded
ten in der Schweiz, den 7 Apr. 1798-7
Von einigen patriotischen Freunden zum Druck

befördert. 4. Malans b. Berthold. 1 Bogen-

5. Ehrerbietiges Vorst e llung s schreiben,
so Alt-Landvogt Heussy von Bilten,
unterm 15/26 Apr. 1798 an seine Oln'g-
keit in Glarus, aus M> laus erlassen
hat. Ebendas. l Bogen inFol.

Zwei Rechtfertigungsschriftln, eines ber

Zeit der unglüklichcn Spannung in den kleinen MN
tonen, verkannten und versolglen Patrioten.
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